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SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT

KONTROLLBESCHEINIGUNG FÜR DIE EINFUHR VON ERZEUGNISSEN AUS BIOLOGISCHER LANDWIRTSCHAFT

	1. Ausstellende Zertifizierungsstelle oder Behörde des Ursprungslandes (Name und Adresse)
	2. Einfuhr gemäss:

Bio-Verordnung, Artikel 23 (Länderliste
)                (
Bio-Verordnung, Artikel 23a (Liste anerkannter 
Zertifizierungsstellen und Kontrollbehörden)            ( 
Bio-Verordnung, Artikel 24 (Einzelermächtigung)    (

	3. Laufende Nummer der Kontrollbescheinigung
	4. Bezugsnummer der Einzelermächtigung                                 gemäss Artikel 24 der Bio-Verordnung

	5. Exporteur (Name und Adresse)
	6. Kontrollstelle oder –behörde (Name und Adresse)

	7. Hersteller oder Aufbereiter des Produktes                 (Name und Adresse)
	8. Ursprungsland

	
	9. Bestimmungsland: Schweiz

	10. Erster Empfänger in der Schweiz (Name und Adresse)
	11. Importeur (Name und Adresse)

	12. Kennzeichnung und Nummern, Container-Nr., Anzahl und Art, Verkehrsbezeichnung der Ware


	13. Zolltarifnummer
	14. gemeldete Menge in entsprechenden Einheiten (Kilogramm, Liter usw.)

	15. Erklärung der in Feld 1 angegebenen Stelle oder Behörde

Hiermit wird bestätigt, dass diese Produkte nach Feld 12 gemäss den Bestimmungen der Bio-Verordnung oder der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
 hergestellt wurden.

Datum:

Name und Unterschrift der bevollmächtigten Person                                Stempel der ausstellenden Stelle oder Behörde




	16. Für Einfuhren nach Artikel 24 der Bio-Verordnung (Einzelermächtigung):                                                                                                Erklärung der zuständigen Zertifizierungsstelle des Importeurs.
Hiermit wird bestätigt, dass für die Vermarktung der Produkte nach Feld 12 in der Schweiz eine Einzelermächtigung nach Artikel 24 der Bio-Verordnung erteilt wurde.
Datum:

Unterschrift und Stempel der zuständigen Zertifizierungsstelle



	17. Prüfung der Sendung durch die zuständige Zertifizierungsstelle der Schweiz

Einfuhrregistrierung (Nummer der Zollquittung, Datum der Einfuhr und Zollamt der Zollanmeldung):

Datum:

Name und Unterschrift der bevollmächtigten Person                    
               Stempel



	18. Erklärung des ersten Empfängers

Hiermit wird bestätigt, dass die Annahme der Waren gemäss Anhang 1 Punkt 8.5 der Bio-Verordnung erfolgt ist.

Name des Unternehmens 
                                                                              Datum:

Name und Unterschrift der bevollmächtigten Person



Hinweise für das Ausfüllen der Kontrollbescheinigung

(Für Einfuhren aus den Mitgliedstaaten der EU wurde die Kontrollbescheinigungspflicht aufgehoben.)
Feld 1:
Behörde oder Stelle des Drittlandes, die in der Länderliste des Anhanges 4 aufgeführt ist, oder Behörde oder Stelle, die auf der Einzelermächtigung aufgeführt ist. Diese Stelle füllt die Felder 1-3, und 5-15 aus.

Feld 2:
In diesem Feld sind die Rechtsgrundlagen aufgeführt, die für die Ausstellung und Verwendung dieser Bescheinigung massgebend sind; es ist die jeweils zutreffende Vorschrift, nämlich Artikel 23 (Länderliste), Artikel 23a (Liste anerkannter Zertifizierungsstellen und Kontrollbehörden) oder Artikel 24 (Einzelermächtigung) der Bio-Verordnung anzugeben. 

Feld 3:
Laufende Nummer der Kontrollbescheinigung, die von der ausstellenden Stelle oder Behörde gemäss Feld 1 erteilt wurde.

Feld 4:
Nummer der Ermächtigung im Falle der Einfuhr gemäss Artikel 24 (Einzelermächtigung). Dieses Feld wird von der ausstellenden Stelle oder, wenn die Angaben zu dem Zeitpunkt, zu dem die ausstellende Stelle Feld 15 mit ihrer Unterschrift versieht, noch nicht verfügbar sind, vom ersten Empfänger oder vom Importeur ausgefüllt.

Feld 6:
Kontrollbehörde oder -stelle zur Überwachung der Einhaltung der Regeln der biologischen Landwirtschaft im Versandland beim letzten Arbeitsvorgang (Erzeugung und Aufbereitung, einschließlich Verpackung und Etikettierung, im Sinne von Artikel 4 der Bio-Verordnung).

Feld 7:
Unternehmen, das in dem in Feld 8 genannten Ursprungsland die letzte Bearbeitung der Sendung (Erzeugung, Aufbereitung, einschliesslich Verpackung und Kennzeichnung im Sinne von Artikel 4 der Bio-Verordnung) vorgenommen hat.

Feld 8:
Land, aus dem die Produkte importiert werden.

Feld 9:
Bestimmungsland Schweiz ist vorgedruckt. 

Feld 10:
Name und Adresse des ersten Empfängers der Lieferung in der Schweiz. Der erste Empfänger ist die natürliche oder juristische Person, an die die Sendung geliefert wird und bei der mit ihr im Hinblick auf die weitere Behandlung und/oder Vermarktung umgegangen wird. Der erste Empfänger muss auch Feld 18 ausfüllen.

Feld 11:
Name und Anschrift des Importeurs. Der Importeur ist die natürliche oder juristische Person in der Schweiz, die die Sendung zur Abfertigung beim Zoll der Schweiz oder zur Überprüfung der Zolldokumente seiner Zertifizierungsstelle vorlegt.

Feld 15:
Erklärung der die Bescheinigung ausstellenden Stelle oder Behörde. Unterschrift und Stempel müssen sich farblich von der Druckfarbe der Bescheinigung unterscheiden.

Feld 16:
Nur für Einfuhren nach dem Verfahren von Artikel 24 der Bio-Verordnung, für die zum Zeitpunkt des Imports eine aktuell gültige Einzelermächtigung vorhanden war. Auszufüllen durch die Zertifizierungsstelle des Importeurs anlässlich der Kontrolle. 

Feld 17:
Von der zuständigen Zertifizierungsstelle entweder bei der Prüfung der Sendung gemäss Artikel 16d Absatz 1 oder vor der Aufbereitung oder Aufteilung unter den Umständen von Artikel 16e oder f auszufüllen. 

Feld 18:
Auszufüllen vom ersten Empfänger bei der Annahme der Erzeugnisse, wenn er die Kontrollen gemäss Anhang 1 Punkt 8.5 der Bio-Verordnung durchgeführt hat.

V 12/09
� Gemäss Anhang 4 der Verordnung des EVD über die biologische Landwirtschaft (910.181) vom 22. September 1997


� Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen 





	
	Bundesamt für Landwirtschaft BLW DOCPROPERTY "FSC#EVDCFG@15.1400:FileResponsible"  \* MERGEFORMAT 
Mattenhofstrasse 5, 3003 Bern
Tel +41 31 322 25 11 DOCPROPERTY "FSC#EVDCFG@15.1400:FileRespTel"  \* MERGEFORMAT , Fax +41 31 322 26 34
Vorname.Name@blw.admin.ch DOCPROPERTY "FSC#EVDCFG@15.1400:FileRespEmail"  \* MERGEFORMAT 
www.blw.admin.ch

	Gst – V 12/09 DOCPROPERTY "FSC#EVDCFG@15.1400:DocumentID"  \* MERGEFORMAT 


	3/3
	


	 DOCPROPERTY "FSC#EVDCFG@15.1400:DocumentID"  \* MERGEFORMAT 



[image: image1.png]